
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Geltungsbereich
(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angeboie erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Ge-
schäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle kLinftlgen Geschäftsbeziehungen, auch
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbad werden. Bedingungen des Käufers werden
von uns nicht anerkannt, soweit sle von unseren Bedingungen abweichen. Gegenbestä|-
gungen des Kunden, insbesondere seinen Hlnweisen auf eigene Geschäftsbedingungen, wird
hiermit widersprochen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware oder sonstiger
Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen.
(2) Abwelchungen von diesen Geschäftsbedlngungen sind nur wirksam, wenn sie von uns
schriftlich bestätiqt werden.

2. Vertragsschluss
(1) Angebote slnd frelbleibend und für Nachbeste lunqen unverb ndlich.
(2) Alle N4uster, Proben, Analysedaten sowie Werbehinweise geben nur unverbindliche An-
haltspunkte für die durchschnittllche Beschaffenheit der Ware, es sei denn, dass bestimmte
Eigenschaften ausdrücklich a s geschuldete Beschaffenheit der Ware von den Vertragsparteien
vereinbart werden. Die Ubernahme darüber hinaus gehender Garantien über die Bescha{fen-
heit und Haltbarkeit der Ware bedad zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

3. Preise
(1) Soweit kein Preis vereinbart ist, edolgt die Berechnung zu dem am Liefedag - für die ge-
liefede und abgenommene lvlenge - be uns allgemein gültigen Preis.
(2) Werden bis zum Liefedag die auf Erzeugung, Umsatz und Transpod liegenden Lasten wie
Zölle, Steuern, Frachten, Zustellungskosten oder NebengebLlhren für Kesseiwagen, erhöht oder
neu begründet, so erhöht sich der vom Kunden zu zahlende Kaufpreis entsprechend. Bel fracht-
freier Lieferung gilt der vereinbarte Preis nur unter der Voraussetzung ungehindeden Transpods.
Etwaige 1\,4inderbelastungs-, Kleinwassetr, EiszuschLäge gehen zu Lasten des Kunden.
(3) Soll zoll- und/oder steuerbegünstigt geliefed werden, st uns der dem Verwendungszweck
entsprechende Erlaubnisschein rechtzeitig vor der Auslieferung vorzulegen. Wird der Eriaub-
nisschein nicht erteilt oder wieder entzogen, werden wir die Ware unter Berücksichtigung der
am Tage der Lieferung geltenden Zoll und Steuersätze I efern.

4. Lieferung
('1) Die Wahl des Lieferwerks bzw. Abgangslagers bleibt uns vorbehaten.
(2) W r schu den nur L eferung aus e gener Produkt on. Reicht die Produkt on n cht zur Ver-
sorgung aller Kunden aus, sind wir unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten be-
rechtigt, die Lieferungen verhältnismäßig zuzuteilen, einzuschränken oder einzustellen.
(3) Der Versand an Unternehmer und juristische Personen des öffentlichen Rechts erlolgt {ür
Rechnung des Kunden, falls nicht ausdrücklich anders vereinbad. Sofern nichts anderes ver-
einbart, bestrmmen wir Versandart, Spediteur und/oder Frachiführe[ Ohne dafür zu haften, be-
mühen wrr uns um den günstigsten Transport. Versicherung edolgt nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Kunden gegen Kostenerstattung. Nilit der Übergabe an den Spediteur oder
Frachtführer, spätestens bel Verlassen der Versandstelie/ Lieferstelle, geht die Gefahr - ein-
schließlich der Beschlagnahme - auf den Kunden riber
(4) DieFestsiellungderfürdieBerechnungmaßgebendenlVengenedolgtfürsämtlicheWaren
im Lieferwerk oder -lager, bei Anlieferung durch Tankwagen mit geeichten l\,4essvorrichtungen
mittels dieser. Sie ist bindend für den Käufer und wtrd der Berechnung zugrunde gelegt.
(5) Bei frachtfreier Lieferung im Tankwagen edolgt die Lieferung Jrei Haus.
(6) Frachifreie Lieferung im Kesseiwagen erfolgt - unier bahnamtlichem Vorbehalt - frei Tarf-
übergangspunkt der DB Cargo, falls n cht ein anderer Übergabeod veretnbart ist. Der Käufer
ist verpflichtet, die Kesselwagen unverzügl ch zu entleeren und an dle Versandstelle frachi-
und spesenfrei zurückzusefden. ist der Kessewagen nicht innerhalb von 48 Stunden (bei
Flüssiggasen innerhalb 96 Stunden) enileed und ln unbeschädigtem Zustand der Bahn zum
Rücktransport übergeben worden, so werden dem Käufer von diesem Zeitpunkt an die üb-
lichen N,4ietsätze und anfallenden Standgelder berechnet.
(7) Bei Lieierungen in Umschließungen des Kunden sind wir nichi verpflichtet, diese aul
Elgnung, Sauberkeit und Fassungsvermögen zu prüfen. Leihgeblnde und Umschließungen
sind unverzüglich zu leeren und sofoft fracht- und spesenfrei, in reinem und unbeschädigtem
Zustand zurückzusenden, mit Ausnahme solcher Geb nde. die marktüb ich nicht rücknehmbar
sind und mit der Lieferung in das Eigentum des Kunden übergehen. Bei nlcht restoser
Enileerung vergüten wir den verbleibenden Rest nichi. Entstehende Reinigungskosten gehen
zu Lasten des Kunden. Die Gefahr für Verlust und Beschädigung der Umschiießung vor Rück-
gabe trägi der Kunde.
(B) Wenn Liefedristen nicht vereinbart sind, muss de gekaufte Ware sofod abgenommen
werden. Bel nicht rechtzeitigem Abrui oder rechtzeitiger Abnahme sind wir unbeschadet sons-
tiger Rechte ohne erneutes Angeboi berechtigt, die fälligen l\,4engen dem Käufer auf seine
Kosten und Gefahr zuzustellen oder auJ Lager zu nehmen und als geliefed zu berechnen oder
die Lieferung abzulehnen. ln diesen Fällen des Annahmeverzugs wie auch bei Verletzung sons-
tiger i\,4itwirkungspflichten des Käufers haftet der Käufer für den uns entstandenen Schaden,
e nschljeßlich etwaiger lVehraufwendungen. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer
zufäll gen Verschlechterung der Kaufsache geht dann in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in
dem dieser ln Annahmeverzug gerät.
(9) Die Einhaltung unserer Lieferuerpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüliung der Verpilichtung des Käufers voraus.
(10) Wir sind auch zu Teillieferungen berechtigt.
(1 1) Angaben der Verkäufer n zu Lieferfristen sind unverbindlich.

5, Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Streckengeschäft
(1) Der Käufer hai dafür Sorge zu lragen, dass im Streckengeschäft der Abholer unver-
steuertes oder zum ermäßigien Steuersatz versteuedes Mineralöl als sein Beauttragter in
B€iL nimml
(2) Der Käufer steht dafür ein, dass er und sein Abnehmer alle gesetzi chen und behördl chen
Vorschrften, insbesondere für den Versand, die Lagerung und die Veruendung von unver-
steuertem oder zum ermäB gten Steuersatz versteueden lvlineralöl einhalten.
(3) DerKäuferistverpfllchtet,unsvonallendurchseinoderseinerAbnehmerTunoderUnter-
lassen ausgelösten Zölle, Abgaben und Strafen freizuhalten.

6. Lielerhindernisse, höhere Gewalt
(1) Ereignisse oder Umstände, die uns die Erfül ung der vertraglichen Verpflichtungen erheb-
lich erschweren oder vorübergehend oder dauernd, ganz oder ieilweise unmöglich machen,
und zwar gleich, ob sie bei uns selbst oder unseren Lieferanten eintreten oder vorliegen,
berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, einzu-
schränken oder hinsichtlich des nlcht edüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten. ln diesen
Fällen sind wir ebenfalls berechtigt, wie ln Ziffer 4 Abs. 2 zu vefiahren.
(2) Zu den außergewöhnlichen Ereignissen zählen insbesondere Krieg, Terror, Aufruhr, Störung
von Transportwegen, behördliche l\,4aBnahmen, Versorgungsknsen, ArbeitskampfmaBnahmen
usw. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer
angemessenen, dem Käufer zumutbaren Frisi liefern wolen. Erklären wir uns nichi oder
erklären w r, lnnerhalb der angemessenen Frist nicht liefern zu können, kann der Käufer hin-
sichtlich des noch nichi gelleferten Teils zurücktreten. Ersatzansprüche - gleich welcher Art -
stehen dem Käufer nicht zu.

7. Gewährleistung und Haftung
(1) Handelsüblich zugelassene und technisch unvermeidbare Schwankungen in Beschatfen-
heit und Aussehen der Ware berechtigen nlcht zur N4ängelrüge. Offensichtliche lvlängel der
Ware sollen von Verbrauchern unverzüglich nach Empfang der Ware schriftlich angezelgt
werden. Beanstandungen von Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen
Rechts sind spätestens binnen 3 Tagen schriftlich anzuzeigen.
(2) Wir behalten uns die lvöglichkeit der Nachprüfung vor Dafür muß dle Ware im Original-
zustand erhalten bieiben. Proben gelten nur dann als Nachweis für die tatsächlichen Eigen-
schaften der beanstandeten Ware, wenn uns Gelegenheit gegeben wurde, uns von einer ein-
wandfreien Probenentnahme zu überzeugen. lm Reklamationsfall ist jeweils eine Probe und ein
Rückstellmuster für eine eventuelle Gegenprobe zu entnehmen. Die Probe muss mlndestens
1 Kg bzw. 1 Liter betragen. Das Rückstellmuster darf erst nach unserer Genehmigung ver-
nichtet werden. Die Kosten der Nachprüfung trägt die unterliegende Padei.
(3) Soweit ein l\,4angel der Kaufsache vorl egt, sind wir nach unserer Wahl zur
N/längelbeseltigung (soweit möglich) oder zur Ersatzl eferunq berechtiqt. Die Wahl zwischen
N.4ängelbeseltigung und Ersatzlieierung obliegt jedoch dann dem Käufer, wenn er die Ware zu
nicht gewerbljchen Zwecken erwirbt (Verbrauchsgüterkauf). ln diesem Fall sind wir verpfllchtet,
alie edorderlichen Aufwendungen, insbesondere Transpod-, Wege-, Arbeits-, und l\,4aterial-
kosten zu tragen. lm übrigen tragen wlr die Kosten nur insoweit, als sich diese nicht dadurch
erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllunosort verbracht wird.

(4) Sind wir zur l\,4ängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht in der Lage oder ist djese wlrt-
schaftlich unverhältnismäßig oder verzöged sie sich über angemessene Fristen hinaus aus
Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt sie in sonstig;r Weise fehl, so st der Käufer
nach seiner Wahl berechtigt, l\y'inderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
(5) Gewährleistungsansprüche wegen Sachmängeln verjähren nach Ablauf eines Jahres,
nachdem der Käufer die Ware empfangen hat, soweit nlcht zwingend gesetzlich anders ge-
regeli. insbesondere soweit nicht ein Verbrauchsgüterkauf vorliegt oder soweit ein Schaden
der in Abs. (7) genannten Art entstanden ist.
(6) Bei sonstigen Ansprüchen des Kunden haften wir vertraglich und außervenraglich nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, außer bei Verletzung vertragswesentlicher pflichtÄn, in jedem
Fall aber beschränkt auf den typischen und vorhersehbaren Schaden.
(7) Die gesetzliche Haftung für die schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(8) Sämtliche Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch für die persönliche
Ha{tung unserer gesetzlichen Vertreter, Edüllungs- und Veryichtungsgehilfen.

8. Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behaten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur Bezahlung unserer sämflichen
Forderungen gegen mit ihm verbundene Unternehmen im Sinne der SS15ff. Aktiengesetz voI
Die Einstellung einzelner Forderungen n eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und
deren Anerkennung berühd den Eigentumsvorbehalt nicht. Bei vedragswidrigem Verhalten des
Käufers, insbesondere bei Zah ungsverzug, sind wir berecht gt, vom Vedrag zurückzutreten; in
dem Falle ist der Käufer verpflichtet, sämtliche in seinem Besitz befindllche Vorbehaltsware
unverzüglich auf seine Kosten an eines unserer Abgangsiager zurückzugeben. Nach unserer
Wahl können wir die Kaufsache auch selbst zurücknehmen. Der Käufer gestattet uns für den
Fali des Rücktritts schon heute ein ungehindedes Betreten seines bzw. des von ihm ge-
mieteten, gepachteien oder sonst genutzten Grundstücks. ln der Zurücknahme der Kaufsache
durch uns liegt eln Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren
Veruedung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers - abzügllch
angemessener Verwaltungskosten - anzurechnen.
(2) DerKäuferistverpflichtet,dieKaufsachepfleglichzubehandelnundggf.aufeigeneKosten
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwed zu versichern.
{3) Bei Pfändungen oder sonstigen E ngriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftllch
zu benachrichtigen, damit wir K age gemäß S 771 ZPO erheben können. Sowett der Dritte nicht
in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß S 771
ZPO zu erstaiten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
(4) Der Käufer ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehende Ware (Vorbehaltsware) im
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen
in Höhe des/der Rechnungsendbetrages/-beträge unserer Forderungen ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritie erwachsen und zwar unabhängig
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Eln-
zi-.hung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Unser Recht, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt unberühd. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten
Erlösen nachkommt, nicht im Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung
eines lnsolvenzverfahrens gestellt ist oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. lst dies der Fall,
können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuld-
ner bekannt gibt, alle zum Einzug edorderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unter
lagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mittellt.
(5) Wird dle Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das lvliteigentum an der neuen Sache im Verhältnls des objektiven
Wedes unserer Kaufsache zu anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Ver
mischung. Erfolgt die Vermischung ln der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt vereinbart, dass der Käuier uns anteilsmäßig N,4iteigentum übedrägt. Der
Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder lvliteigentum für uns.

9. Sicherheiten
(1) Wir sind jederzeit auch nach Abschluss des Vertrages, berechtigt, zur Sicherung unserer
Forderungen, auch der noch nicht fälligen, eine ausreichende Sicherheitsleistunq zu vedanqen
und weitere Vorausleistungen unsererseits hiervon abhängig zu machen. Das gilt insbe-
sondere, wenn Zweifel an der Bonität des Käufers, Unterdeckung oder Liquiditätslücken usw.
auftreten oder sich das ursprüngliche Kredltvolumen erhöht.
(2) WerdenunsereZahlungsbedngungennichterfüllt,könnenwiriürweitereLieferungenVotr
auszahlungen verlangen oder den Gegenwed durch Nachnahme erheben. Außerdem sind wir
berechtigt, ohne dass es einer l\lahnung oder der Setzung e ner Nachfrist bedarf, unbeschadet
unserer sonstigen gesetzlichen Rechte für die Dauer des Zahlungsrückstandes die Lieferung
zu verweigern und/oder während dieser Zeit fällig gewordene Lieferungen und/oder die ge-
samte Restmenge des Abschlusses zu streichen und/oder die bestehenden Vedräge fristlos zu
kündigen.
(3) Das gleiche gilt, wenn bei dem Käufer Ereignisse eintreten, die selne Kreditwürdigkeit
zweiieihaft erscheinen lassen oder uns solche vor Vertragsabschluß vorhandenen Umstände
erst nachträglich bekannt werden.

10. Zahlungen
(1) Sofern nichts anderes vereinbad. ist der Rechnungsbetrag ohne Abzug mit der Lieferung
fällig. Der Tag der Lieferung der Ware gilt gleichzeitig als Rechnungsdatum und ist für die
Errechnung der Zahlungsfristen maßgebend. Zahlung ist nur dann rechtmäßig, wenn wir über
den Gegenwert mt Wertstellung an dem auf der Rechnung angegeben Fälligkeitstag auf
unserem Bankkonto verfügen können. Bei nichi rechtzeitiger Zahlung werden Zinsen in Höhe
des banküblichen Zinssatzes für Kreditgewährung, mindestens jedoch 5 Prozentpunkte über
dem jeweiligen von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen Basiszlnssatz berechnet.
Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für
Entgeltforderungen B Prozentpunkte tiber dem Basiszinssatz.
(2) Haben wir mit dem Kunden zur Einziehung der Forderungen e n Lastschriftverfahren, z. B.
aufgrund e nes Abbuchungsauftrages oder einer Einzugsermächtigung, vereinbad und schlägt
dieses aufgrund elnes LJmstandes fehl, der vom Kunden zu vedreten ist, so werden sämtliche
Restforderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden soJort fällig.
(3) Ein Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbes'iritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung elnes Zurückbehaltungs-
rechtes ist er befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertraqsverhältnis beruht.

11. Übertragbarkeit
Dle Verkäuferin ist berechtigt, ihre Rechte und P{lichten jederzeit auf ein mit ihr im Sinne des
Aktiengesetzes verbundenes Unternehmen sowie auf Dntte, die wje die Verkäuferin zur Er
füllung geeignet sind, zu übeftragen.
'12. Rechtsanwendung, Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Für alle Bechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gllt unter Ausschluss auslän-
dischen Rechts nur das für die Rechtsbezlehungen inländischer Parteien maßgebende Recht
am Silz der Gesel schafl
(2) Erfüllungsod .für die Lieferung der Ware ist die Versandsielle/Lieferstelle. Erfüllungsort für
die Zahlungen sowie die sonstigen Leistungen ist der Sitz der cesellschaJt.
(3) Sofern der Käufer Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist
Gerichtsstand Berlln. Wlr sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohnsttz zu vetr
klagen.

13. Datenschutz
Wir sind berechtigt, im Rahmen der Geschäftsbeziehungen anfallende personenbezogene
Daten zu speichern sowie nach l\y'aßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu verarbeiten und
einzusetzen. Der Kunde ist mit der Weitergabe seiner {ür eine Kreditversicherung edorderlichen
Daten an den Kreditversicherer einverstanden.

14. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so blelben dlese Bedin-
gungen m übrigen voll wirksam. Die Padeien sind bereits jetzt einig, dass die unwirksame
durch eine wirksame, beiden Vertragspadeien zumutbare Regelung ersetzt werden soll, die
dem mlt der unwirksamen Regelung angestrebten wlrtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

Stand 06. 02. 2004


